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Bundesverfassungsgericht bestätigt beamtenrechtliches Streikverbot 
(vgl. Info-Nr.: 3/2018 vom 17.01.2018) 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 12. Juni 2018 (Az. 2 BvR 1738/12 u.a.) ent-
schieden, dass das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte verfassungsgemäß ist und damit 
die Rechtsauffassung des dbb bestätigt. Der dbb war bei der Urteilsverkündung durch den Bun-
desvorsitzenden, Ulrich Silberbach, und den Zweiten Vorsitzenden und Fachvorstand Beamten-
politik, Friedhelm Schäfer, vertreten.  
 

Gegenstand des Verfahrens sind vier gegen das Streikverbot für Beamte gerichtete Verfassungsbeschwer-
den, die der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts nunmehr zurückgewiesen hat. Die Beschwerde-
führenden sind oder waren als beamtete Lehrkräfte an Schulen in drei verschiedenen Bundesländern tätig. 
Sie nahmen in der Vergangenheit während ihrer Dienstzeit an Streikmaßnahmen teil. Diese Teilnahme wur-
de durch die zuständigen Disziplinarbehörden geahndet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Streikteil-
nahme stelle einen Verstoß gegen grundlegende beamtenrechtliche Pflichten dar; insbesondere dürfe ein 
Beamter nicht ohne Genehmigung dem Dienst fernbleiben. In den fachgerichtlichen Ausgangsverfahren 
wandten sich die Beschwerdeführenden letztlich erfolglos gegen die jeweils ergangenen Disziplinarverfü-
gungen.  
 
Mit dem vorliegenden Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die gegen das Streikverbot gerichteten Ver-
fassungsbeschwerden zurückgewiesen, was der dbb beamtenbund und tarifunion ausdrücklich begrüßt hat. 
Der Zweite Senat bezeichnete das Streikverbot des Art. 33 Abs. 5 GG insoweit als eigenständiges, system-
notwendiges und damit fundamentales Strukturprinzip des Berufsbeamtentums. Nach der Argumentation 
des Bundesverfassungsgerichts ist das beamtenrechtliche Streikverbot eng verknüpft mit den verfassungs-
rechtlichen Fundamenten des Berufsbeamtentums in Deutschland, namentlich der beamtenrechtlichen 
Treuepflicht und dem Alimentationsprinzip. Bei diesem wechselseitigen System lasse das Beamtenverhältnis 
ein – so wörtlich – „Rosinenpicken“ nicht zu. Ein Streikrecht (für bestimmte Beamtengruppen) würde eine 
Kettenreaktion in Bezug auf die Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses auslösen und wesentliche Grunds-
ätze und damit zusammenhängende Institute in Mitleidenschaft ziehen, so der Zweite Senat.  
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Auch nach der Auffassung des dbb ist das Streikverbot als eines der Kernbestandteile der in Art. 33 Abs. 5 
GG verankerten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums und damit als eine der tragenden Säu-
len für die Legitimation des besonderen Dienstverhältnisses anzusehen. Der dbb Bundesvorsitzende äußerte 
sich unmittelbar nach der Urteilsverkündung dahingehend, dass die Verfassung mit dem Berufsbeamtentum 
und seinen Grundsätzen in einem ausbalancierten Verhältnis von Rechten und Pflichten ganz bewusst einen 
streikfreien Raum garantiere, in dem eine ständige staatlichen Aufgabenstellung und damit die Funktionsfä-
higkeit des Staates sichergestellt werde. Insoweit seien Verlässlichkeit und Neutralität der Leistungen des 
Staates in Deutschland über den Beamtenstatus abgesichert. Nur dieser Status garantiert einen in wesentli-
chen Aufgabenfeldern streikfreien und verlässlichen öffentlichen Dienst, so der dbb Bundesvorsitzende.  
 
Zu der von den Beschwerdeführenden aufgeworfenen Frage, inwieweit das hiesige Streikverbot mit den 
Gewährleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 11 EMRK) auch mit Blick auf die dazu 
ergangenen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschrechte vereinbar sei, stellte der 
Zweite Senat fest, dass das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland mit dem Grundsatz der 
Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang stehe und insbesondere auch mit der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention vereinbar sei. Ein Streikverbot für deutsche Beamtinnen und Beamte und 
konkret für beamtete Lehrkräfte sei nach Art. 11 Abs. 2 S. 1 EMRK gerechtfertigt. Die Zuerkennung eines 
Streikrechts für Beamte wäre unvereinbar mit der Beibehaltung grundlegender beamtenrechtlicher Prinzi-
pien und würde das System des deutschen Beamtenrechts, eine nationale Besonderheit der Bundesrepublik 
Deutschland, im Grundsatz verändern und in Frage stellen, so der Zweite Senat.  
 
Auch hat das Bundesverfassungsgerichts festgestellt, dass beamtete Lehrkräfte zu dem Bereich der Staats-
verwaltung im Sinne von Art. 11 Abs. 2 Satz 2 EMRK zählen; also wie Angehörige der Streitkräfte, der Polizei 
oder Staatsverwaltung anzusehen seien. Dies hat zur Folge, dass auch für beamtete Lehrkräfte die Aus-
übung der Rechte aus Art. 11 Abs. 1 S. 1 EMRK, also z.B. das Streikrecht, beschränkt werden könne. Für den 
Bereich der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen ergebe sich ein besonderes Interesse des Staates an der Auf-
gabenerfüllung durch Beamtinnen und Beamte; deshalb seien solche Einschränkungen gerechtfertigt. Denn 
das Schulwesen und der staatliche Erziehungs- und Bildungsauftrag nehme im Grundgesetz (Art. 7 GG) und 
den Verfassungen der Länder einen hohen Stellenwert ein, so das Bundesverfassungsgericht.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat seinem Urteil vom 12. Juni 2018 folgende Leitsätze vorangestellt: 
 
1. Der persönliche Schutzbereich des Art. 9 Abs. 3 GG umfasst auch Beamte (vgl. BVerfGE 19, 303 <312, 
322>). Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit ist zwar vorbehaltlos gewährleistet. Es kann aber durch kolli-
dierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte begrenzt werden. 
 
2.a) Das Streikverbot für Beamte stellt einen eigenständigen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeam-
tentums im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG dar. Es erfüllt die für eine Qualifikation als hergebrachter Grund-
satz notwendigen Voraussetzungen der Traditionalität und Substanzialität. 
 
b) Das Streikverbot für Beamte ist als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums vom Gesetzgeber 
zu beachten. Es weist eine enge Verbindung auf mit dem beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip, der 
Treuepflicht, dem Lebenszeitprinzip sowie dem Grundsatz der Regelung des beamtenrechtlichen Rechts-
verhältnisses einschließlich der Besoldung durch den Gesetzgeber. 
 
3.a) Die Bestimmungen des Grundgesetzes sind völkerrechtsfreundlich auszulegen. Der Text der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt 
und Reichweite von Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes (vgl. BVerfGE 74, 
358 <370>; 111, 307 <317>; 128, 326 <367 f.>; stRspr). 
 
b) Während sich die Vertragsparteien durch Art. 46 EMRK verpflichtet haben, in allen Rechtssachen, in de-
nen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen (vgl. auch BVerfGE 111, 307 <320>), 
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sind bei der Orientierung an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte jen-
seits des Anwendungsbereiches des Art. 46 EMRK die konkreten Umstände des Falles im Sinne einer Kon-
textualisierung in besonderem Maße in den Blick zu nehmen. Die Vertragsstaaten haben zudem Aussagen 
zu Grundwertungen der Konvention zu identifizieren und sich hiermit auseinanderzusetzen. Die Leit- und 
Orientierungswirkung ist dann besonders intensiv, wenn Parallelfälle im Geltungsbereich derselben Rechts-
ordnung in Rede stehen, mithin (andere) Verfahren in dem von der Ausgangsentscheidung des Gerichtshofs 
betroffenen Vertragsstaat betroffen sind. 
 
c) Die Grenzen einer völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem Grundgesetz. Die Mög-
lichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den anerkannten Metho-
den der Gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar erscheint (vgl. BVerfGE 
111, 307 <329>; 128, 326 <371>). Im Übrigen ist auch im Rahmen der konventionsfreundlichen Auslegung 
des Grundgesetzes die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte möglichst 
schonend in das vorhandene, dogmatisch ausdifferenzierte nationale Rechtssystem einzupassen. 
 
4.Das Streikverbot für Beamtinnen und Beamte in Deutschland steht mit dem Grundsatz der Völker-
rechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang und ist insbesondere mit den Gewährleistungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte lässt sich eine Kollisionslage zwischen dem deutschen 
Recht und Art. 11 EMRK nicht feststellen. 
 
 
Die Entscheidungsgründe und die dbb Pressemeldung sind als Anlage beigefügt. Weitere aktuelle Informati-
onen und Hintergründe finden Sie auf der Internetseite des dbb, www.dbb.de.  
 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Silberbach 
Bundesvorsitzender  


